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Prolog: Status Quo
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Heute!

1

2

3

Die konkrete Roadmap…
EU-Entgelttransparenzrichtlinie/EU Pay Transparency Directive (EU PTD): Status Quo und Roadmap

Juli 2023

7. Juni 2026
Umsetzung in nationales Recht: Alle 
EU-Mitgliedstaaten müssen die EU PTD 
in nationales Recht umgesetzt haben. 
Verlautbarung BMBFSFJ v. 29.05.2026: 
Umsetzung in Deutschland 2027

Jährlich bis zum 7. Juni
Jährliche Berichtspflicht: Alle Arbeitgeber mit mehr als 
250 Mitarbeitenden müssen jährlich (bei 100 - 249 
Mitarbeitenden dreijährlich) einen Bericht über das 
geschlechtsspezifische Entgeltgefälle erstellen und in Bezug 
auf das vorangegangene Kalenderjahr veröffentlichen. 
Erstmalige Berichtspflicht am 7. Juni 2027 für das 
Kalenderjahr 2026.

EU-Entgelttransparenzrichtlinie (EU Pay 
Transparency Directive – EU PTD): Die EU Richtlinie 
zur Förderung von Entgelttransparenz in der 
Europäischen Union tritt in Kraft.
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… und das Warten auf den Gesetzesentwurf des EntgeltTG 2.0
EU-Entgelttransparenzrichtlinie/EU Pay Transparency Directive (EU PTD): Status Quo und Roadmap

Heute!

1 30. April 2026 - Nachfrage Personalmagazin
→ „Die Umsetzung der EU-Entgelttransparenzrichtlinie
in nationales Recht wird in dieser Legislaturperiode erfolgen.“

2 18. Mai 2026 – Kleine Anfrage der Grünen
Frage: Wie und Wann wird die Entgelttransparenzrichtlinie umgesetzt?
→ noch nicht beantwortet

4 29. Mai 2026 – Artikel u.a. in der Zeit und im 
Handelsblatt
→ Verlautbarung BMBFSFJ: Umsetzung/Inkrafttreten in 
Deutschland Anfang 2027 und erstmalige Anwendung 
erweiterter Auskunftsanspruch und  erweiterte Berichtspflicht 
ab (Juni) 2028

5 7. Juni 2026– Keine Umsetzung der EUPTD in das deutsche Recht 

6 24. Juni 2026 – Kabinettssitzung: Entwurfsbesprechung?

3 27. Mai 2026 – Kabinettssitzung
Entwurf wurde nicht besprochen und verschwand aus Kalender
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Bemessungsparameter für gleich(wertig)e Arbeit und Entgelt: Nachjustierung der inhaltlichen Bemessungs-
parameter für die Höhe des einzelnen Vergütungsbestandteils

Auskunftsberechtigte: Erweiterung des persönlichen Anwendungsbereichs des Entgeltauskunftsanspruchs auch auf Bewerber 
sowie auf Arbeitnehmer in einem laufenden Arbeitsverhältnis unabhängig von der Unternehmensgröße

Vergleichbare Mitarbeitende: Erweiterung des Personenkreises der vergleichbaren Mitarbeitenden in Bezug auf die 
gleiche/gleichwertige Arbeit

Gerichtliche Durchsetzbarkeit: Nachjustierung der Grundsätze zur Beweislastumkehr zur Erleichterung der 
Durchsetzbarkeit der Arbeitnehmerrechte bei Nichtanwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts sowie zu diesbezüglichen 
Schadensersatzansprüchen des Mitarbeitenden

Erörterungspflicht mit dem Betriebsrat/Personalrat: Erweiterung der Pflicht zum betrieblichen Prüfverfahren auf alle 
berichtspflichtigen Arbeitgeber bei Gefälle der durchschnittlichen Entgelthöhe von mehr als 5%

Sanktionsbewehrtheit von Verstößen gegen das EntgTranspG: (Erstmalige) Einführung von (Bußgeld-)Sanktionen gegen den Arbeitgeber 
bei Nichtbeachtung der Vorgaben des EntgTranspG zur geschlechtsneutralen Vergütung und zu den Transparenzpflichten

Berichtspflichtige Arbeitgeber: Erweiterung der Berichtspflicht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit auf alle Unternehmen 
mit mindestens 100 Mitarbeitenden

7

6

5

4

3

2

1

Überblick: Erforderliche Novellierung des EntgTranspG u.a. durch die EU-Richtlinie 2023/970 (EUPTD)
Entgelttransparenz 2.0
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Status Quo ab 07.06.2026 I:
(Grundsätzlich) Keine unmittelbare Anwendung der EUPTD
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Grundsätzlich keine horizontale Geltung im nationalen Recht
Keine unmittelbare Anwendung der EUPTD 

Art. 288 Abs. 3 AEUV 

„Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet 
wird, hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überlässt 
jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der 
Mittel.“

Keine horizontale Geltung von EU-Richtlinien

• EU-Richtlinien binden grundsätzlich nur die Mitgliedstaaten

• Mitgliedstaaten sind hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verpflichtet, können aber Form und Mittel der 
Umsetzung frei wählen

• Erst durch inländisches Gesetz als nationales Recht entstehen konkrete Rechte und Pflichten für 
Unternehmen und Arbeitnehmer 

• Geltung für privatrechtliche Rechtspersonen allenfalls mittelbar über richtlinienkonforme Auslegung 
inländischen Rechts
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…ausnahmsweise vertikale Direktwirkung
Keine unmittelbare Anwendung der EUPTD 

Voraussetzungen für unmittelbare vertikale Anwendung Erfasste Arbeitgeber
• Staatliche Stellen und Gebietskörperschaften

• Einrichtungen unter staatlicher Aufsicht

• Organisationen mit besonderen, hoheitlich verliehenen Rechten

• Träger öffentlicher Dienstleistungen im öffentlichen Interesse

Umsetzungsfrist abgelaufen, ohne vollständige und 
korrekte Umsetzung

Richtlinienbestimmung ist unbedingt und hinreichend 
bestimmt

Mögliche unmittelbare Anwendung der EUPTD
• Kriterien zur Beurteilung gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit

→Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung, Arbeitsbedingungen

• Entgeltauskunftsanspruch von Bewerbern

→ Einstiegsentgelt bzw. einschlägige tarifliche Eingruppierung

• Jährlicher Entgeltauskunftsanspruch von Beschäftigten

• durchschnittliche Entgelte vergleichbarer Beschäftigter

• sämtliche Entgeltbestandteile

• Gemeinsame Entgeltbewertung mit Betriebs-/Personalrat, soweit die Vorgaben hinreichend bestimmt sind
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Status Quo ab 07.06.2026 II:
Mittelbare Anwendung der EUPTD durch richtlinienkonforme 
Auslegung des Entgelttransparenzgesetzes 1.0
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Mittelbare Anwendung durch richtlinienkonforme Auslegung
Gerichte als Adressaten der Pflicht zur ordnungsgemäßen Umsetzung

Bietet nationale Regelung mehrere 
vertretbare Auslegungsmöglichkeiten?1. Stufe

Welches Auslegungsergebnis steht im 
Einklang mit Vorgaben der EUPTD?

2. Stufe

• Wortlaut
• gesetzgeberische 

Grundentscheidung
Grenzen
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Mittelbare Anwendung durch richtlinienkonforme Auslegung
Gegenstände möglicher EUPTD-richtlinienkonformer Auslegung

Beweislast des Arbeitgebers 

Konkretisierung der Beweislast des 
Arbeitgebers für die 
geschlechtsneutrale Ausgestaltung der 
Vergütung nach § 22 AGG durch 
Vorgaben des Art. 18 EUPTD

Gleiche bzw. gleichwertige Arbeit und 
vergleichbare Mitarbeiter

Beurteilung von § 4 Abs. 1, 2 EntgTransG 
I (Regel-Beispiel-Katalog) anhand des 
erweiterten Katalogs des Art. 4 Abs. 4 S. 
3 EUPTD
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Mittelbare Anwendung durch richtlinienkonforme Auslegung
Keine Gegenstände möglicher EUPTD-richtlinienkonformer Auslegung

Gemeinsame Entgeltbewertung

Keine gemeinsame Entgeltbewertung 
mit Arbeitnehmervertretern im Sinne 
des Art. 10 EUPTD

Auskunftsbezogene 
Entgeltbestandteile

Keine Erweiterung der in § 10 Abs. 1 S. 3 
EntgTranspG I auskunftsbezogenen 
Entgeltbestandteile auf alle 
Entgeltbestandteile des Art. 3 Abs. 1 lit. 
a EUPTD

Entgeltauskunftsanspruch von 
Stellenbewerbern 

Keine Erweiterung des Kreises der für 
den Entgeltauskunftsanspruch 
berechtigten Personen gem. § 10 Abs. 1 
S. 1 EntgTranspG I um Stellenbewerber 
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Mittelbare Anwendung durch richtlinienkonforme Auslegung
Keine Gegenstände möglicher EUPTD-richtlinienkonformer Auslegung

Kein Auskunftsanspruch bei zu 
kleiner Kohorte vergleichbarer 
Arbeitnehmer des anderen 
Geschlechts (= < 6)

Fortgesetzte Anwendung des § 12 Abs. 3 
EntgTranspG

Darlegungslast in Bezug auf 
Vergleichstätigkeit (und damit 
relevante vergleichbare Arbeitnehmer 
des anderen Geschlechts)

Arbeitnehmer hat Vergleichstätigkeit zu 
benennen (§ 10 Abs. 1 EntgTranspG). 
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Blick über den Tellerrand: 
Umsetzung der EUPTD in anderen EU-Mitgliedstaaten
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Umsetzung der EUPTD in anderen Mitgliedstaaten 
… Status Quo (s. auch: hier) 

https://www.deloitte.com/be/en/services/tax/analysis/eu-pay-transparency-directive.html
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Umsetzung der EUPTD in anderen Mitgliedstaaten 
… ein Überblick zu den fristgemäß  (jedenfalls einzelne Regelungen) umsetzende Mitgliedstaaten

Italien Litauen Malta Polen Slowakei

Entgeltauskunft 
Beschäftigte

(1) 1x jährlich
(2) Fokus (nur) auf feste 

(regelmäßig gewährte) 
Entgeltbestandteile

(1) Keine zeitliche 
Beschränkung

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

(1) Keine zeitliche 
Beschränkung 

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

[noch nicht umgesetzt] (1) Keine zeitliche 
Beschränkung  (erstmals 
für Entgelt 2027 in 2028)

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

Entgeltauskunft 
Bewerber

(1) Information in 
Stellenanzeige

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

(1) Information spätestens vor 
Abschluss Arbeitsvertrag

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

(1) Information bis spätestens 
Start Arbeitsverhältnis

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

(1) Information spätestens vor 
Abschluss Arbeitsvertrag

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

(1) Information spätestens vor 
Abschluss Arbeitsvertrag

(2) Keine Einschränkung zu 
Entgeltbestandteilen

Kriterien gleiche / 
gleichwertige Arbeit

(1) EUPTD-Kriterien
(2) Orientierung an 

Kollektivverträgen (NCBA) 
als Referenzsystem

(1) EUPTD-Kriterien
(2) Verpflichtende Einführung 

formales 
Bewertungssystem 

(1) EUPTD-Kriterien
(2) Verpflichtende Einführung 

formales 
Bewertungssystem (inkl. 
Kategorisierung)

[noch nicht umgesetzt] (1) EUPTD-Kriterien

Erörterung Pay Gap 
mit Arbeitnehmer-
vertretung

EUPTD EUPTD [noch nicht umgesetzt] [noch nicht umgesetzt] EUPTD

Berichtspflicht EUPTD + zweijährige 
Berichtspflicht für AG ≥ 50 MA

EUPTD [noch nicht umgesetzt] [noch nicht umgesetzt] EUPTD + Bericht spätestens bis 
15. April des Folgejahres; 
erstmalige Berichtspflicht für 
AG mit 100 bis 249 AN ab 2031

Sanktionen Verwaltungsrechtliche 
Sanktionen

Geldbußen bis 8.000 EUR) Geldbußen bis ca. 6.000 EUR [noch nicht umgesetzt] Geldbußen bis ca. 8.000 EUR
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Aktuelle (wissenschaftliche) Impulse zur Stellenbewertung



Ist das gerecht?

20 |
Um Zitationen gekürzt, entnommen aus Krell, G., Ortlieb, R. & Sieben, B. (Hrsg. 2011): Chancengleichheit durch Personalpolitik: Gleichstellung von Frauen und Männern in 
Unternehmen und Verwaltungen. 6. Aufl. Gabler.

„Bis in die 1970er-Jahre enthielten Tarifverträge Frauenlohngruppen oder -
abschlagsklauseln, denen zufolge Frauen bei gleicher Arbeit ausdrücklich 
weniger Entgelt erhielten als Männer, 
also unmittelbar diskriminiert wurden. 

Auch wenn es immer noch unmittelbare Entgeltdiskriminierung aufgrund 
des Geschlechts gibt, besteht das Hauptproblem heute darin, dass Frauen 
für gleichwertige Arbeit geringer bezahlt, 
also mittelbar diskriminiert werden.“
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Perspektiven auf Entgeltgerechtigkeit

Kosiol, E. (1962). Leistungsgerechte Entlohnung (2. Auflage). Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. Robbins, S. P., Judge, A. T. (2015): Organizational behavior. 17th ed.
Eisele-Wijnbergen, D. (2020): Entgeltgerechtigkeit und Recht rund ums Entgelt - Was wird unter einem gerechten Entgelt verstanden und (was) hat das mit Recht tun? 
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Basis ist der (organisationale) Arbeitswert!
Eine zentrale Rolle spielt dabei…

• der Arbeitswert (“Normalleistung“).
• die Stelle, die ausgeübt werden soll.
• eine Basis für ein gerechtes 

Vergütungssystem zu schaffen.
• die interne Fairness.
• eine Job Hierarchie zu erstellen, an 

die Gehaltsbänder geknüpft werden.
• der Prozess.
• ein partizipatives Vorgehen.
• eine nachvollziehbare Methode und 

deren konsistente Anwendung.

Keine Rolle spielt dabei…

• die (individuelle) Leistung.
• die Person, die die Arbeit ausübt.
• eine Basis für die Leistungs-

beurteilung zu schaffen.
• die externe Wettbewerbsfähigkeit.
• die direkte Anbindung von 

Gehältern.
• ein Handbuch.
• ein Hinterzimmer-Komitee.
• die Statistik.

Angelehnt Choudhary, S., & Singh, G. G. (2016). Job Evaluation: a Strategy for Compensation Consistency. International Journal of Advanced Research in  Management and Social Sciences, 5(5), S. 90–100 
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Zur Ermittlung wird eine Stellenbewertung durchgeführt

▪ Stellenbewertung ist ein systematischer Prozess der Beurteilung von
Stellen (untereinander) und Grundlage der kausalen Entgeltfindung.

▪ Grundsätzlich werden die Stellen in einer Organisation von
„geringerer zu höherer“ Komplexität und Wertigkeit geordnet.

▪ Es gibt verschiedene Methoden der Stellenbewertung.

▪ Besonders wichtig bei der Methoden-Wahl sind folgende Aspekt:
▪ Umsetzbarkeit
▪ Verständlichkeit
▪ Akzeptanz

In Anlehnung an Bussin, M., & Swart-Opperman, C. (2022). Job evaluation in the new world of work: How to achieve equal pay for work of equal value. Knowledge Resources und Ackermann, K.-F., and D. Eisele. (2004). 
"Entgeltpolitik.“ In HWP, edited by W. Weber, S. 698-711. 



Methoden und Schritte der Stellenbewertung
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EntgTranspRL
Auszug Artikel 4 IV

„Entgeltstrukturen sind so beschaffen, dass 
anhand objektiver, geschlechtsneutraler und mit 
den Arbeitnehmervertretern vereinbarter Kriterien, 
sofern es solche Vertreter gibt*, beurteilt werden kann, 
ob sich die Arbeitnehmer im Hinblick auf den Wert der 
Arbeit in einer vergleichbaren Situation befinden. 

Sie umfassen Kompetenzen, Belastungen, 
Verantwortung und Arbeitsbedingungen und 
gegebenenfalls etwaige weitere Faktoren,
die für den konkreten Arbeitsplatz oder die konkrete 
Position relevant sind. … Insbesondere dürfen relevante 
soziale Kompetenzen dabei nicht unterbewertet 
werden.“

Eisele-Wijnbergen, D. & Lieske., D. (2022): Praxisorientierte Einführung in die Personalwirtschaftslehre. 8. Aufl. Kohlhammer
Entgelttransparenzrichtlinie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023L0970


Bewertungsmerkmale am Beispiel
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+ ggf. Zulage/n
für Belastungen

Bedingungen



Bewertungsmerkmale am Beispiel
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Äußere Einflüsse

Fachlaufbahn Projektmanagement Führungslaufbahn

Fachwissen

Denkleistung / Problemlösung

(Fachliche) Verantwortung 
für Mitarbeitende

Projektverantwortung
& Führungsspanne

Führungsspanne & geführte 
Beschäftigtengruppe

Prozesse & Komplexität Prozesse & Komplexität

Funktionale Verantwortung 
& Tragweite der Entscheidungen

Organisatorische  Verantwortung 
& Tragweite der Entscheidungen

Kommunikation

Projektgröße & Projektbudget

Organisationskenntnisse

ErfahrungKompetenzen

Belastungen

Verantwortung

Verantwortung

soziale Kompetenzen

(soziale) Kompetenzen

EU-Kategorien

Arbeitsbedingungen

Körperliche Belastungen

Psychische Belastungen Arbeits-
bedingungen 

und Belastungen
separat! 
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No-Gos

▪ Nutzung verschiedener Verfahren der Arbeitsbewertung in einer Organisation
▪ Nutzung verschiedener Verfahren für weiblich oder männlich dominierte Tätigkeiten
▪ Fehlende Prüfung auf geschlechtsbezogene Verzerrungen bei den Bewertungsfaktoren

(z.B. Belastungszulage für das Heben von Gegenständen, nicht aber Heben von Personen) 
▪ Fehlende Berücksichtigung sozialer Kompetenzen, sozialer Verantwortung oder emotionaler Anforderungen

(z.B. technisches Problemlösen ist im Kriterienkatalog, nicht aber soziales Problemlösen) 
▪ Doppelzählung einzelner Anforderungen durch sich überschneidende Kriterien

(z.B. Rummler case C-237/85 [1986] ECR 2101 mit „ necessary muscular strength’ and ‘continuous physical
strength’)

▪ Ungerechtfertigtes Ungleichgewicht von Kriterien, die typischerweise mit weiblich oder männlich dominierten 
Tätigkeiten assoziiert sind (Verantwortung für Anlagen und Maschinen wird hoch gewichtet, Verantwortung für 
Menschen gering)

▪ …

In Anlehnung an European Commission. (2013). Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Report on the application of Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council of 5 
July 2006 on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation (recast) (COM(2013) 861 final).
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Ein etabliertes, aber wenig erforschtes Themenfeld

van de Glind, I., Mulder, R., Akkerman, A., van der Biezen, M., Bootsma, J., Finnema, E., Heerma van Voss, L., Mouter, N., van Rooij, J., & van de Ven, G. (2025). Mapping the
Literature on Job Evaluation: A Scoping Review. Compensation and benefits review, 57(1), 24-46

Politik, Recht, Sozialpartner
Methodik der Stellenbewertung
Stellenbewertung im Personalmanagement 
und in der Organisationsstrategie
Leitlinien, Normen und 
Stellenbeschreibungen 
Vergütungsstruktur
Bias, Geschlechter und Entgeltungleichheit
Grundlagen und Einführung in die 
Stellenbewertung
Anpassung der Stellenbewertung an neue 
oder spezifische Kontexte

Themen der Stellenbewertung in der wissenschaftlichen Literatur über die Jahre (N = 199)  



Was bedeuten strenge(re) Regelungen?
Internationale Längsschnittstudien* lassen vermuten, dass…

• die tatsächliche Entgeltungleichheit zwischen den Geschlechtern durch konsequente Ahndung strenger 
Regeln verringert wird, mit Blick auf den bereinigten Gender Pay Gap.

• bei mehr Transparenz die Entgeltungleichheit von Arbeitnehmenden insgesamt geringer wird,
da Arbeitnehmende mit niedrigerem Entgelt befähigt werden neu zu verhandeln. 
→ D.h. es wird (zunächst) einen Aufwärtstrend, bei geringerer Zufriedenheit, geben.

• längerfristig dagegen die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer insgesamt abzunehmen scheint. 
Vermuteter Hintergrund: Arbeitgeber zeigen weniger Bereitschaft in Einzelfällen besonders 
viel zu zahlen, um kostspielige Neu-/Nachverhandlungen mit Anderen zu vermeiden
- und weil sie einen besseren Marktüberblick haben. 
→ Daraus könnte sich längerfristig gesamt gesehen ein (geringer) gegenläufiger Gleich-

gewichtseffekt ergeben, der leicht unterhalb einer Entwicklung mit geringerer Transparenz liegt.

29 |
*Ceballos, M. et al. (2022): Pay Transparency across Countries and Legal Systems, in:  ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, 2, 3–11; Cullen, Z. (2023): Is Pay 
Transparency good? Working paper HBS,1–33; Holtzen, S. (2022): Exploring secrecy in pay communication, in: Employee Relations: The international Journal, 1448 ff. 
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Q&A
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Vielen Dank
für Ihre 

Aufmerksamkeit
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It can be enormously challenging to manage numerous 
legal services providers around the world and issues can 
slip into the cracks. 

As one of the global leaders in legal services, Deloitte Legal 
works with you to understand your needs and your vision, 
and to coordinate delivery around the world to help you 
achieve your business goals.

Key

Deloitte Legal footprint

Deloitte Legal practices

1. Albania
2. Algeria
3. Argentina
4. Australia
5. Austria
6. Azerbaijan
7. Belgium
8. Benin
9. Bosnia
10. Brazil
11. Bulgaria
12. Cambodia
13. Cameroon
14. Canada

15. Chile
16. Colombia
17. Costa Rica
18. Croatia
19. Cyprus
20. Czech Rep.
21. Dem Rep of Congo
22. Denmark
23. Dominican Republic
24. Ecuador
25. El Salvador
26. Equatorial Guinea
27. Finland
28. France

29. Gabon
30. Georgia
31. Germany
32. Greece
33. Guatemala
34. Honduras 
35. Hong Kong SAR, China
36. Hungary
37. Iceland
38. Indonesia
39. Ireland
40. Italy
41. Ivory Coast
42. Japan

43. Kazakhstan
44. Kosovo
45. Latvia
46. Lithuania
47. Malta
48. Mexico
49. Montenegro
50. Morocco
51. Myanmar
52. Netherlands
53. Nicaragua
54. Nigeria
55. Norway
56. Paraguay

57. Peru
58. Poland
59. Portugal
60. Romania
61. Senegal
62. Serbia
63. Singapore
64. Slovakia
65. Slovenia
66. South Africa
67. Spain
68. Sweden
69. Switzerland
70. Taiwan

71. Thailand
72. Tunisia
73. Turkey
74. Ukraine
75. Uruguay
76. United Kingdom
77. Venezuela

Es kann sehr herausfordernd sein, eine Vielzahl von 
Rechtsberatern rund um die Welt zu koordinieren, 
ohne dabei einzelne Aspekte aus den Augen zu 
verlieren.

Als eine der weltweit führenden Rechtsberatungen 
unterstützt Deloitte Legal Sie bei der Bewältigung von 
Herausforderungen und der Verwirklichung Ihrer 
Vision; dabei ist Deloitte Legal Ihr zentraler Kontakt 
für Ihren weltweiten juristischen Beratungsbedarf.

Deloitte Legal ist weltweit stark 
aufgestellt
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Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. 
Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das 
öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in 
mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: 
www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH noch Deloitte Touche Tohmatsu
Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser 
Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen 
vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in 
dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind 
verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. 
DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. 

http://www.deloitte.com/de/UeberUns
http://www.deloitte.com/de


Deloitte Legal 2026 35

Annex

Abschlussbericht der Kommission 
vom 24. Oktober 2025 zur 
bürokratiearmen Umsetzung der 
EUPTD in das EntgTranspG
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§§ 10ff. EntgTranspG:

• Auskunftsrecht von AN: Auskunftsanspruch in 
Bezug auf von AN zu benennende 
Vergleichstätigkeit: (1) durchschnittliches 
monatliches Bruttoentgelt und bis zu zwei einzelne 
Entgeltbestandteile hinsichtlich der 
Entgeltregelungen im gleichen Betrieb des AG, (2) 
zeitliche Begrenzung auf zweijährigen 
Auskunftszyklus (§§ 10f.)

• Auskunftsverpflichtete: AG für Betriebe mit in der 
Regel mehr als 200 Beschäftigten (§ 12 Abs. 1)

• Geltendmachung des Auskunftsanspruchs: 
(1) Bei tarifgebundenen ./. tarifanwendenden AG: 
über Betriebsrat, (2) unmittelbarer Anspruch nur 
gegenüber tarifungebundenen AG (§§ 13f.)

Art. 5 ff. EntgeltT-RL 2023:

• Auskunftsrecht von Stellenbewerbern: 
Auskunftsrecht in Bezug auf Einstiegsentgelt und 
anwendbare tarifvertragliche Vorschriften (Art. 5)

• Auskunftsrecht von AN: Auskunftsanspruch in 
Bezug auf das individuelle Einkommen und über 
das durchschnittliche Einkommen, (1) 
aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für Gruppen 
von AN, die gleiche oder gleichwertige Arbeit 
verrichten, (2) keine Begrenzung auf einzelne 
Entgeltbestandteile, (3) keine zeitliche 
Einschränkung (Art. 6, 7)

• Auskunftsverpflichtete: Alle AG (unabhängig von 
der Unternehmensgröße)

• Geltendmachung des Auskunftsanspruchs: 
Wahlrecht der AN: gegenüber (1) AG, (2) über 
Betriebsrat, (3) über Gleichbehandlungsstelle (Art. 
7 Abs. 1 und 2)

• Instrument zur Sicherstellung der Wahrnehmung 
der Auskunftsrechte: AG haben AN jährlich über 
Auskunftsrecht und das Prozedere der 
Antragstellung aktiv zu informieren (Art. 7 Abs. 3)

• Bildung von Vergleichsgruppen: 
(1) nachvollziehbare Erläuterung der 
Vergleichsgruppenbildung zur Minimierung von 
Nachfragen; (2) keine Berücksichtigung 
ausgeschiedener AN; (3) Beibehaltung der 
Grenze des § 12 Abs. 3 EntgeltTransG

• Inhalt der Auskunft: im Vorjahreszeitraum 
gezahlte Bruttogesamtentgelt, aufgeschlüsselt 
in Bruttojahresentgelt und entsprechende 
Bruttostundenentgelt (keine Aufschlüsselung 
in einzelne Entgeltbestandteile)

• Begrenzung: (1) 1x jährlich; (2) Erlöschen 3 
Jahre nach Anspruchsentstehung

• Privilegierung tarifgebundener AG: 
(1) Beschränkung Auskunft auf Tarifgruppe des 
Auskunftsersuchenden; (2) verlängerte Fristen 
zur Beantwortung von Nachfragen

• Und sonst? (1) Auskunftsformulare; (2) 
Auskunft in Textform; (3) Betriebsrat als Bote

Auskunftsberechtigte Arbeitnehmer (AN), Auskunftsverpflichtete Arbeitgeber (AG) und Auskunftsinhalt extended
Entgelttransparenz 2.0 

Erweiterte Vorgaben der EntgeltT-RL 2023EntgTranspG 2017 Bericht der Kommission
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§§ 21ff. EntgTranspG

• Berichtspflichtige AG: AG (1) mit in der Regel 
mehr als 500 Beschäftigten, die (2) zur 
Erstellung eines Lageberichts gemäß §§ 264 
und 289 HGB verpflichtet sind 
(Kapitalgesellschaften und 
Personengesellschaften mit juristischen 
Personen als Gesellschaftern, § 21)

• Berichtszyklus und Berichtszeitraum: (1) 
Tarifgebundene ./. Tarifanwendende AG: alle 
fünf Jahre mit fünfjährigen Berichtszeitraum, 
(2) Tarifungebundene AG: alle drei Jahre mit 
dreijährigem Berichtszeitraum (§ 22)

• Berichtspflichtiger: (1) Bündelung der 
Berichte durch Konzernmutter; (2) 
Unternehmensübergreifende 
Zusammenfassung einzelner Indikatoren (str.); 
(3) Keine Ausweitung auf AG < 100 MA

• Berichtsform und -darstellung: (1) in 
Textform; (2) Harmonisierung mit CSRD-
Berichterstattung zur Vermeidung von 
Dopplungen; (3) Standardisierung durch 
digitale Vorlagen und Auswertungen; (4) 
Zertifizierung von Tools mehrheitlich verneint

• Einbindung der Betriebsräte in die 
Berichterstellung: nur „Anhörung zur 
Richtigkeit der Angaben“ (Art. 9 Abs. 6 EUPTD) -
keine gleichberechtigte Beteiligung

• Betriebsratslose Betriebe: (1) keine Pflicht zur 
Schaffung neuen Vertretungsorgans, ggf. 
Vertrauensperson aus Kreis der AN 
auszuwählen; (2) keine staatliche Behörde/ 
Gleichbehandlungsstelle einrichten

• Und sonst?: Sichere, automatisierte 
Schnittstellen für Übertragung (wie DATEV)

Berichtspflichtige AG extended; Berichtszyklus und –zeitraum extended
Entgelttransparenz 2.0

Art. 9 EUPTD

• Berichtspflichtige AG: AG mit mehr als 100 
Beschäftigten (rechtsformunabhängig; für AG mit 
weniger als 100 Beschäftigten optional)

• Berichtszyklus und Berichtszeitraum: (1) 
jährliche Berichtspflicht für AG mit mehr als 250 
Beschäftigte, (2) Dreijährige Berichtspflicht für AG 
zwischen 100 und 249 Beschäftigten

Erweiterte Vorgaben der EUPTDEntgTranspG 2017 Bericht der Kommission
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Berichtsinhalt extended
Entgelttransparenz 2.0 

§§ 21ff. EntgTranspG

Berichtsinhalt: Darstellung von 

(1) Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern, 

(2) Maßnahmen zur Herstellung von 
Entgeltgleichheit für Frauen und Männer, 

(3) quantitativen Angaben (geschlechter-
getrennt) zu der durchschnittlichen 
Gesamtzahl der Beschäftigten sowie zu der 
durchschnittlichen Zahl der Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigten (§ 21)

Art. 9 EUPTD

Berichtsinhalt: Darstellung von: 

(1) geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle,

(2) geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle bei 
ergänzenden oder variablen Bestandteilen,

(3) mittleres geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle,

(4) mittleres geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle 
bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen,

(5) Anteil der Mitarbeitenden, die ergänzende oder 
variable Bestandteile erhalten, 

(6) Anteil der Mitarbeitenden in jedem Entgeltquartil,  

(7) Geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zwischen 
Mitarbeitenden bei Gruppen von Mitarbeitenden, 
nach dem normalen Grundlohn oder -gehalt 
sowie nach ergänzenden oder variablen 
Bestandteilen aufgeschlüsselt

Erweiterte Vorgaben der EUPTDEntgTranspG 2017 Bericht der Kommission
• Präzisierung Entgeltbegriff: (1) Ist-Entgelt 

vs. Ziel-Entgelt; (2) Summe aller 
Entgeltbestandteile (Ausnahmen: Entgelt, 
dem keine Arbeitsleistung ggü. steht; 
Bagatellentgelte wie verbilligtes 
Kantinenessen, nicht vom Vertrags-AG 
gewährte Aktienoptionen etc.)

• Berichtsinhalt: (1) Bruttojahresentgelt 
differenziert nach Grundentgelt und alle 
weiteren u. variablen Bestandteile (nicht 
sämtliche Bestandteile gesondert); (2) 
Bruttostundenentgelt (vertragliche vs. 
tatsächliche Arbeitszeit); (3) auf Basis von 
Vollzeitequivalenten; (4) nach 
Beschäftigungsstaaten getrennte 
Indikatoren; (5) Befürwortung der 
Differenzierung in Tarif-AN und AT-AN

• Berechnung des Gender-Pay-Gaps:
Grundlage sollen das tatsächlich ausgezahlte 
Bruttojahresentgelt und das 
Bruttostundenentgelt sein (Ist, nicht Ziel-
Vergütung)
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